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Stadt Wassertrüdingen 

 

Beschlussvorlage 
Amt2/756/2026 

Sachgebiet 

Amt 2 - Bauverwaltung 

Sachbearbeiter 

Herr Strobel 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss 23.04.2026 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Sanierung Untere Brücke Altentrüdingen Ingenieurbauwerk - Beauftragung Lph. 5-9 
und örtliche Bauüberwachung 

 
Sachverhalt: 
 
Für die Sanierung der Unteren Brücke in Altentrüdingen wurden die Planungsleistungen mit stufen-
weiser Beauftragung an das Büro IBW-Ingenieurbüro Wopperer aus Gunzenhausen vergeben und 
bisher die Lph. 2-4 (Beschluss vom 25.07.2024) zu brutto geschätzt 35.813,02€ beauftragt. 
Die förmliche Beauftragung der Lph. 5-9 fehlt jedoch. 
 
Die Beauftragung der Lph. 5-9 für das Ingenieurbauwerk Untere Brücke Altentrüdingen soll mit die-
ser Beauftragung erfolgen.  
 
Das ursprüngliche Angebot erfolgte nach HOAI 2021, Honorarzone III, Basishonorarsatz, zuzüglich 
30% Umbauzuschlag, 3% für die örtliche Bauüberwachung und 4% Nebenkosten basierend auf der 
Grundlage des Kostenrahmens von brutto geschätzt 892.500,00€. 
Nach vorliegender Kostenberechnung LV vom 13.04.2026 werden für die Sanierung des Ingenieur-
bauwerkes ca. 1.584.300,00€ brutto veranschlagt. 
 
Die nachträglich noch zu beschließenden Leistungen belaufen sich nach den o.g. Vorgaben und 
Faktoren des Kostenrahmens auf ca. 80.500,00€ brutto gerundet für das Ingenieurbauwerk inkl. 4% 
Nebenkosten und 3% für die örtliche Bauüberwachung. 
Die genauen Abrechnungssummen ergeben sich nach Aufstellung und Prüfung der Schlussrech-
nung. 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss beschließt die Beauftragung der Lph 5-9 sowie 
die örtliche Bauüberwachung der Planungsleistungen, auf Grundlage des Kostenrahmens, zur Sa-
nierung des Ingenieurbauwerkes Untere Brücke in Altentrüdingen an das Büro IBW-Ingenieurbüro 
Wopperer aus Gunzenhausen zum anteiligen Betrag von ca. 80.500,00€ brutto gerundet. 
Die genauen Abrechnungssummen ergeben sich nach Aufstellung und Prüfung der Schlussrech-
nung. 
 
 


